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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1993

Norm

MedienG §9 Abs2

Rechtssatz

Bei der Behauptung, jemand habe zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort etwas (nicht) gesagt oder (nicht)

getan, handelt es sich unzweifelhaft um eine einer Entgegnung zugängliche Tatsachenmitteilung im Sinne des § 9 Abs 2

MedG.

Entscheidungstexte

12 Os 141/93
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